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Schlüsse des PBA bestimmen die 
Tätigkeit der militärischen Organe 
des Warschauer Vertrages: das Ko
mitee der Verteidigungsminister, beste
hend seit 1969 als ständig arbeiten
des Organ mit speziellen Pflichten 
und Funktionen; das Vereinte Kom
mando als militärisches Führungs
organ mit dem Oberkommandie
renden der Vereinten Streitkräfte 
und seinen Stellvertretern, in der 
Regel die Stellvertreter der Vertei
digungsminister bzw. Chefs der 
Generalstäbe (Hauptstäbe) der ver
bündeten Armeen. Venreter des 
Oberkommandierenden halten 
Kontakt zwischen dem Vereinten 
Kommando und den nationalen 
Kommandos. Der Militärrat der Ver
einten Streitkräfte (seit 1969) ent
scheidet wichtige Fragen der lau
fenden Arbeit; Vorsitzender ist der 
Oberkommandierende der Verein
ten Streitkräfte. Der Stab der Verein
ten Streitkräfte ist das Führungsor
gan des Oberkommandierenden 
und das Arbeitsorgan des Komitees 
der Verteidigungsminister. Der 
Stab ist nach dem Prinzip der pro
portionalen Vertretung mit Gene
ralen und Offizieren aller verbün
deten Armeen besetzt. Das Techni
sche Komitee (seit 1969) spielt eine 
große Rolle bei der Entwicklung 
und Vervollkommnung der Bewaff
nung und Technik sowie bei der 
Koordinierung der wissenschaftli
chen Forschungsarbeit, der Kon
struktion und Erprobung. Der 
Oberkommandierende, der Chef 
des Stabes und der Chef des Tech
nischen Komitees werden nach ge
genseitiger Abstimmung zwischen 
den Regierungen der Teilnehmer 
ernannt. Für den Stab und die an
deren Führungsgremien der Ver
einten Streitkräfte gelten diploma
tische —» Immunitäten und Privile
gien. Seit Beginn der 60er Jahre 
werden vor allem mehrseitige Ma
növer, Kommando-, Stabs- und 
Spezialübungen durchgeführt. Der 
gegenseitige Erfahrungsaustausch, 
gemeinsame Anstrengungen zur

Weiterentwicklung der sozialisti
schen Militärwissenschaft, gegen
seitige Hilfe bei der Kaderausbil
dung sowie eine entwickelte zwei- 
und mehrseitige Zusammenarbeit 
der Politorgane der Bruderarmeen 
der Teilnehmerstaaten charakteri
sieren diese Seite der Wirksamkeit 
des V. und sind Ausdruck der sich 
vertiefenden Waffenbrüderschaft 
der verbündeten sozialistischen 
Länder. Im Gegensatz zu imperiali
stischen Militärblöcken steht der 
V. anderen Staaten zum Beitritt of
fen, die, unabhängig von der Ge
sellschaftsordnung, durch Teil
nahme am V. zur Gewährleistung 
des Friedens und der Sicherheit 
der Völker beitragen (Art. 9).

Vertrag zwischen der Union 
der Sozialistischen Sowjetre
publiken und der Bundesrepu
blik Deutschland: am 12.8. 1970 
in Moskau unterzeichnet, seit 3. 6. 
1972 in Kraft. Nachdem der von 
der UdSSR im Februar 1967 initi
ierte Meinungsaustausch mit der 
BRD über prinzipielle Fragen der 
europäischen Sicherheit, der ge
genseitigen Beziehungen und über 
den Austausch von Gewaltver
zichtserklärungen wegen der Wei
gerung der Kiesinger-Regierung, 
die territorialen und politischen 
Realitäten in Europa sowie die Un
verletzlichkeit der Nachkriegsgren
zen anzuerkennen und die aggres
sive Alleinvertretungsanmaßung 
gegenüber der DDR aufzugeben, 
noch ergebnislos verlaufen war, 
entstanden 1969 mit der Bildung 
der SPD/FDP-Regierung neue Be
dingungen, um Grundfragen der 
—» europäischen Sicherheit zu regeln. 
Die SPD/FDP-Koalition gab einige 
ohnehin unhaltbar gewordene Po
sitionen auf, nahm die Existenz 
zweier deutscher Staaten zur 
Kenntnis und Unterzeichnete am 
28. 11. 1969 den Vertrag über die 
—> Nichtweiterverbreitung von Kern
waffen. Beide Regierungen nahmen 
im Dezember 1969 den Meinungs-


